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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

Rechtssatz

Spricht auch nicht der erste Anschein für die Darstellung des Abgabep9ichtigen, so ist es auch nicht P9icht der

Abgabenbehörde, einen Gegenbeweis zum Beweis des ersten Anscheines zu erbringen.
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